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RS OGH 1983/11/17 12Os137/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1983

Norm

StGB §198

Rechtssatz

Keine Verletzung der Unterhaltsp/icht eines Angeklagten, der Zahlungen an die Mutter des unterhaltsberechtigten

Kindes - mit dem Willen, daß diesem der Unterhalt zukomme - leistet, wiewohl er sich zu Zahlungen an das Jugendamt

verpflichtet hat.
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